
Newsletter

Highlights aus dem Stadtrat

Newsletter aus der 50. Stadtratssitzung vom 25. September 2018Newsletter aus der 50. Stadtratssitzung vom 25. September 2018

  

Top 1 - BuTop 1 - Bu ̈rgerfragestundergerfragestunde

keine Punkte

 

Top 2 - Wahl des zukuTop 2 - Wahl des zuku ̈nftigen Behindertenbeirates der Stadt Garching b. Munftigen Behindertenbeirates der Stadt Garching b. Mu ̈nchennchen

 

Der Stadtrat hat mit Satzung vom 22.2.2011 die Einrichtung eines Behindertenbeirates fu ̈r die Stadt
Garching b. Mu ̈nchen beschlossen. Die Zusammensetzung des Behindertenbeirates ist in § 3 (4) der
Satzung fu ̈r den Behindertenbeirat wie folgt geregelt:

Der Behindertenbeirat umfasst 7 Mitglieder, davon 5 betroffene Mitbu ̈rgerInnen und zwei
VertreterInnen von sozialen Einrichtungen und Organisationen.

Der Behindertenbeirat hat gema ̈ß § 3 (5) der geltenden Satzung eine Amtsperiode von 3 Jahren.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.02.2018 wurde beschlossen, dass der
Stadtrat die zuku ̈nftigen Mitglieder direkt per Wahlschein wa ̈hlt. Im Zuge des o ̈ffentlich bekannt
gemachten Bewerbungszeitraumes (18.01. - 1.7.2018) Juni erhielt die Stadtverwaltung insgesamt 10
Bewerbungen, die die notwendigen Voraussetzungen zur Teilnahme erfu ̈llen. Eine Person hat die
Bewerbung begru ̈ndet zuru ̈ck gezogen. Der Stadtverwaltung liegen 9 gepru ̈fte Bewerbungen von 6
Frauen und 3 Ma ̈nnern vor, alle Interessenten haben ihren Hauptwohnsitz in Garching. Zur
besseren Vergleichbarkeit hat der Fachbereich Bildung & Soziales einen standardisierten
Bewerbungsbogen entworfen, der den Stadtra ̈tInnen einen Eindruck der bisherigen/ aktuellen
Ta ̈tigkeit geben soll und die Motivation zur Teilnahme kurz skizziert.

Wahlablauf: Der Wahlschein wird zu Beginn der Sitzung verteilt. Nachdem der Behindertenbeirat
aus sieben Mitglieder besteht, hat jedes Stadtratsmitglied die Mo ̈glichkeit, maximal sieben
Personen per Kreuz zu wa ̈hlen. Dabei mu ̈ssen mindestens zwei der sieben Mitglieder,
VertreterInnen von sozialen Einrichtungen/Institutionen sein (Anm: diese BewerberInnen sind auf
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dem Wahlschein gelb markiert). Die sieben Mitglieder mit den meisten Stimmen sind automatisch
festes Mitglied im neuen Behindertenbeirat. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los zwischen
den stimmgleichen BewerberInnen.

Das Ergebnis wird am Ende der o ̈ffentlichen Sitzung bekannt gegeben. 

Folgende Damen und Herren haben sich fu ̈r die zuku ̈nftige dreija ̈hrige Amtsperiode beworben:

Frau Beate Windisch und Frau Regine Zille geho ̈ren dem aktuell fungierenden Gremium an.

BESCHLUSSBESCHLUSS

Der Stadtrat benannte die Mitglieder fu ̈r den Behindertenbeirat der Stadt Garching b. Mu ̈nchen
entsprechend des Wahlergebnisses fu ̈r die Amtsperiode von 3 Jahren. Gewa ̈hlt wurden: Sabine
Elter-Malenke, Sengu ̈l Gu ̈ner, Helmut Lu ̈ckhof, Ruth Schmo ̈ller, Beate Windisch, Regine Zille,
Reinhard Zille.

 

Top 3 - Antrag der Fraktion BuTop 3 - Antrag der Fraktion Bu ̈ndnis 90/Die Grundnis 90/Die Gru ̈nen - Erlass einer Satzung zurnen - Erlass einer Satzung zur
DurchfuDurchfu ̈hrung von Buhrung von Bu ̈rgerbegehren und Burgerbegehren und Bu ̈rgerentscheidenrgerentscheiden

Die Fraktion Bu ̈ndnis 90/Die Gru ̈nen in Garching hat den Erlass einer Satzung zur Durchfu ̈hrung von
Bu ̈rgerbegehren und Bu ̈rgerentscheiden beantragt. Begru ̈ndet wird dieser Antrag u. a. damit, dass
Bu ̈rgerentscheide oft wegen zu geringer Beteiligung scheitern. Dies soll jedoch mit der Einfu ̈hrung
der Briefabstimmung gea ̈ndert werden.

Art. 18 a der Gemeindeordnung fu ̈r den Freistaat Bayern (GO) regelt zwar unter welchen
Voraussetzungen ein Bu ̈rgerbegehren und Bu ̈rgerentscheid beantragt und durchgefu ̈hrt werden
kann, jedoch nicht das Wahlverfahren selbst. Gema ̈ß Art. 18 a Abs. 17 GO ko ̈nnen die Gemeinden
Na ̈heres durch Satzung regeln, wie z. B. schriftliche Abstimmungsbenachrichtigung,
Briefabstimmung, Abstimmungstermin.

BESCHLUSSBESCHLUSS

Sabine Elter-Malenke1.

Sengu ̈l Gu ̈ner2.

Ester Kochen3.

Detlef C. Kottmeier4.

Helmut Lu ̈ckhof5.

Ruth Schmo ̈ller6.

Beate Windisch7.

Regine Zille8.

Reinhard Zille9.



Der Stadtrat nahm den Sachvortrag zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung mit der Erstellung
einer Satzung zur Durchfu ̈hrung von Bu ̈rgerbegehren und Bu ̈rgerentscheiden.

 

Top 4 - Antrag der CSU-Fraktion auf Errichtung einer Realschule in GarchingTop 4 - Antrag der CSU-Fraktion auf Errichtung einer Realschule in Garching

Mit Schreiben vom 06.08.2018 stellte die CSU-Fraktion den Antrag zu pru ̈fen, inwieweit der Bau und
die Errichtung einer Realschule in Garching mo ̈glich ist.

Die Verwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung:

Rechtsgrundlage:

Gema ̈ß Art. 8 Abs.1 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz sind Tra ̈ger des Schulaufwands fu ̈r Grund-
und Mittelschulen die Gemeinden, fu ̈r die u ̈brigen Schulen (Berufsschulen, Realschulen,
Gymnasien) die kreisfreien Gemeinden oder die Landkreise, in deren Gebiet die Schulen ihren Sitz
haben. Einen Antrag auf die Errichtung einer weiteren Realschule mu ̈sste daher der Landkreis (nach
einem entsprechenden Kreistagsbeschluss) beim Kultusministerium stellen und den
entsprechenden Bedarf fu ̈r eine mindestens 3-zu ̈gige Realschule nachweisen. Die Stadt Garching
selbst ist nicht antragsberechtigt. Die Errichtung einer Realschule ist auch keine Pflichtaufgabe der
Stadt, sondern wa ̈re eine freiwillige Leistung.

Schu ̈lerzahlen:

Im vergangenen Schuljahr 2017/18 besuchten 225 Garchinger Schu ̈ler die Realschule in Ismaning, 35
Schu ̈ler die Realschule in Unterschleißheim und 3 Schu ̈ler die Realschule in Taufkirchen
(Sportschule). Fu ̈r eine 3- zu ̈gige Realschule in Garching wa ̈ren mindestens 450 Schu ̈ler (6 Jahrga ̈nge
a ̀ 3 Klassen mit 25 Schu ̈lern) erforderlich.

Finanzierung:

In allen Bayerischen Landkreisen außer Mu ̈nchen und (teilweise) Starnberg sind die Landkreise
selbst zu 100% Tra ̈ger des Schulaufwands, ohne dass der Hebesatz der Kreisumlage deutlich u ̈ber
dem des Landkreises Mu ̈nchen liegt (z.B. Lkr. Mu ̈nchen 48,0 %, Lkr. Freising 47,9 %, Lkr. Dachau 46,5
%).

Im Landkreis Mu ̈nchen erfolgt der Bau und Betrieb von Realschulen und Gymnasien durch
Zweckverba ̈nde bzw. Zweckvereinbarungen zwischen Landkreis und Gemeinden. Der Landkreis
tra ̈gt in der Regel den laufenden Aufwand gema ̈ß der Ausfu ̈hrungsverordnung zum Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetz – AVBaySchFG zu 100 %. Die Verbandsgemeinden beteiligen sich nur an
den freiwilligen Leistungen.

Beim Bau, Sanierung und Ersatzneubau sieht die Sache deutlich anders aus. Hier tra ̈gt der
Landkreis gema ̈ß dem Kreistagsbeschluss vom 23.07.2018 nun 70 % (statt bisher 30 %) der
fo ̈rderfa ̈higen Kosten. Die fo ̈rderfa ̈higen Kosten werden von der Regierung von Oberbayern anhand
des Raumprogramms gema ̈ß der schulaufsichtlichen Genehmigung und den Kostenpauschalen



gema ̈ß der Anlage 1zu Nr. 8.3.1 der Richtlinie u ̈ber die Zuweisungen des Freistaates Bayern zu
kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen Finanzausgleich (FAZR) festgelegt.

Die Verbandsgemeinde(n) tra ̈gt die restlichen 30 % der fo ̈rderfa ̈higen Kosten sowie alle daru ̈ber
hinausgehenden Kosten. Zudem muss die Verbandsgemeinde dem Landkreis ein fu ̈r den
Schulbedarf entsprechend großes Grundstu ̈ck kostenlos bzw. zur Erbpacht zur Verfu ̈gung stellen. Je
nach Steuerkraft kann der Sachaufwandstra ̈ger (z.B. Zweckverband) bei der Regierung von
Oberbayern eine Fo ̈rderung nach Art. 10 FAG beantragen. Beim WHG betrug diese lediglich 1,625
Mio. €.

Fazit:

Fu ̈r die Errichtung einer 3-zu ̈gigen Realschule muss die Stadt Garching mit einem Eigenanteil von
ca. 20 Mio. € rechnen. Da die Stadt Garching (außer in der Kommunikationszone) auch u ̈ber kein
geeignetes großes Grundstu ̈ck verfu ̈gt, ka ̈men noch einmal ca. 10 Mio. Grunderwerbskosten hinzu.

Angesicht der ohnehin anstehenden Großinvestitionen: 

und dem Sanierungsbedarf weiterer sta ̈dtischer Geba ̈ude du ̈rfte dies die finanziellen Mo ̈glichkeiten
der Stadt Garching deutlich u ̈bersteigen. Zudem muss bedacht werden, dass ca. 40 Jahre nach dem
Neubau eine Generalsanierung/Ersatzneubau fa ̈llig wird, bei der auf die Stadt wieder ein
entsprechender Kostenanteil zukommen wu ̈rde (siehe WHG).

BESCHLUSSBESCHLUSS

Anmerkung der CSU, Ascherl: jetzt waAnmerkung der CSU, Ascherl: jetzt wa ̈re der richtige Zeitpunkt hier in die Planung einzusteigen und esre der richtige Zeitpunkt hier in die Planung einzusteigen und es
nicht auf die lange Bank zu schieben. Ismaning hat ja schon angemerkt, dass sie unicht auf die lange Bank zu schieben. Ismaning hat ja schon angemerkt, dass sie u ̈ber Maßen belastetber Maßen belastet
sind.sind.

Der Stadtrat nahm den Sachvortrag zur Kenntnis. Der Antrag wurde zur Beratung in die Fraktionen
verwiesen.

 

Top 5 - Anpassung der Verordnung uTop 5 - Anpassung der Verordnung u ̈ber die Reinhaltung und Reinigung der ober die Reinhaltung und Reinigung der o ̈ffentlichenffentlichen
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im WinterStraßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter

DER TOP WURDE WEGEN FEHLENDER ZUSTELLUNG VON DER TAGESORDNUNG GENOMMEN.

Abwicklung Gymnasium ca. 28 Mio. €•

Neubau Grundschule Nord ca. 31 Mio. €•

Neubau Feuerwehrhaus ca. 15 Mio. €•

2 weitere Kindereinrichtungen ca. 8 Mio. €•

Hallenbad ca. 15 Mio. €•

Neubau VHS-Geba ̈ude ???•



 

Top 6 - UTop 6 - U ̈bertragung der Stromkonzessionbertragung der Stromkonzession

Ausgangssituation und Zielsetzung Ausgangssituation und Zielsetzung 

Die Stadt Garching hat im Jahr 2016 nach Durchfu ̈hrung eines langen und aufwa ̈ndigen Strom-
Konzessionsverfahrens entschieden, die Stromkonzession an die SWM zu vergeben, deren Angebot
am besten bewertet wurde. Ein Konzessionsvertrag mit der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG
wurde daraufhin unterzeichnet.

Der unterlegene Altkonzessiona ̈r Bayernwerk AG hat daraufhin die zugrundeliegende
Vergabeentscheidung der Stadt Garching gerichtlich angegriffen. Das Landgericht Mu ̈nchen I hat
die Klage zuru ̈ckgewiesen. Dagegen hat die Bayernwerk AG Berufung beim OLG Mu ̈nchen
eingelegt.

Der U ̈bergang von Konzessionen nach einer Neuvergabe vom alten auf den neuen
Konzessionsnehmer ist regelma ̈ßig von langwierigen Rechtsstreitigkeiten gepra ̈gt, nicht nur in
Garching. Dies geht immer auch einher mit Unannehmlichkeiten und Unsicherheiten fu ̈r die
konzessionsgebende Gemeinde.

Um dies zu vermeiden, haben die SWM und Bayernwerk eine Vergleichslo ̈sung mit folgenden
wesentlichen Inhalten erarbeitet:

Das Bundeskartellamt hat das Zusammenschlussvorhaben gepru ̈ft und mit Schreiben vom
10.08.2018 mitgeteilt, dass es vollzogen werden kann.

Im Hinblick auf eine zu erwartende erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens hat Bayernwerk die
eingelegten Rechtsmittel mittlerweile zuru ̈ckgenommen und die RNM als hundertprozentige
Tochtergesellschaft bereits gegru ̈ndet und das Eigentum an den betreffenden o ̈rtlichen
Elektrizita ̈tsversorgungsnetzen auf die RNM u ̈bertragen.

Eckpunkte der ZusammenarbeitEckpunkte der Zusammenarbeit

Gru ̈ndung der gemeinsamen Gesellschaft RegioNetzMu ̈nchen GmbH & Co. KG (RNM) mit Sitz in

Garching, zur Bewirtschaftung von o ̈rtlichen Elektrizita ̈tsversorgungsnetzen

•

Betrieb der o ̈rtlichen Elektrizita ̈tsversorgungsnetze ab dem 01.01.2020 durch die SWM unter

anderem im Gebiet der Stadt Garching

•

Die RNM ha ̈lt Eigentum u.a. am Stromnetz in Garching.•

Die RNM verpachtet das Netz (zur Durchfu ̈hrung des Netzbetriebs) bis 31.12.2019 an Bayernwerk;

Bayernwerk wird besondere Zusagen aus dem im Rahmen der Durchfu ̈hrung des

Konzessionsverfahrens abgegebenen Netzbewirtschaftungskonzepts umsetzen.

•

Die RNM verpachtet das Netz (zur Durchfu ̈hrung des Netzbetriebs) ab dem 01.01.2020 an die SWM;

die SWM werden das Netz entsprechend dem im Jahr 2016 geschlossenen Stromkonzessionsvertrag

betreiben.

•



Die die Stadt Garching betreuende Kanzlei Becker Bu ̈ttner Held hat die Zusatzvereinbarung nebst
Anlagen rechtlich gepru ̈ft und zur Unterzeichnung freigegeben.

Sowohl fu ̈r die Stadtverwaltung als auch fu ̈r die Bu ̈rgerinnen und Bu ̈rger ist eine zeitnahe und
außergerichtliche Einigung u ̈ber den ku ̈nftigen Betrieb des o ̈rtlichen Elektrizita ̈tsversorgungsnetzes
vorteilhaft. Die kommunalfreundlichen Zusagen sind bei der Umsetzung der Kooperation zu
beachten. Die Kooperationslo ̈sung ist daher zu befu ̈rworten.

Eine alternative Neuausschreibung der Stromkonzession ist nach Ansicht der Verwaltung nicht
zielfu ̈hrend, da bei der letzten Ausschreibung nur SWM und Bayernwerk ein Angebot abgegeben
haben.

U ̈ber eine eventuelle Einrichtung eines Energiebeirates soll spa ̈ter entschieden werden.

BESCHLUSSBESCHLUSS

Der Stadtrat beschloss,

 

Top 7 - Antrag der CSU-Fraktion fuTop 7 - Antrag der CSU-Fraktion fu ̈r ein Gesamtverkehrskonzept fur ein Gesamtverkehrskonzept fu ̈r die Stadt Garchingr die Stadt Garching

Die Stadtratsfraktion der CSU Garching hat den Antrag zur Erarbeitung eines
Gesamtverkehrskonzepts fu ̈r die Stadt Garching gestellt und einen damit verbundenen Auftrag an
die Stadtverwaltung, alle Maßnahmen einzuleiten, um so schnell wie mo ̈glich ein aktuelles,
zukunftsorientiertes und vor allem schlu ̈ssiges Gesamtverkehrskonzept fu ̈r die gesamte Stadt
Garching zu erarbeiten.

Mit der Erarbeitung eines solchen Gesamtverkehrskonzepts verspricht sich die CSU fu ̈r die
Garchinger Bu ̈rgerinnen und Bu ̈rger eine deutliche und transparente Verbesserung hinsichtlich der

Der zwischen Stadt und SWM 2016 geschlossene Stromkonzessionsvertrag bleibt unabha ̈ngig

davon, wer bis zum 31.12.2019 tatsa ̈chlich den Netzbetrieb wahrnimmt, unvera ̈ndert bestehen. Erst

mit Wirkung zum 01.01.2020 u ̈bertra ̈gt die Stadt den Stromkonzessionsvertrag auf die RNM mit der

Folge, dass die RNM ab diesem Zeitpunkt anstelle der SWM in alle Rechte und Pflichten aus diesem

Vertrag eintritt. Diese Option und das Zustimmungserfordernis der Stadt hierzu ist in § 26 Abs. 1

des Konzessionsvertrags mit SWM vorgesehen.

•

der U ̈bertragung der Stromkonzession von der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG auf die

RegioNetzMu ̈nchen GmbH & Co. KG, einer Kooperation der Stadtwerke Mu ̈nchen GmbH und der

Bayernwerk Netz GmbH, zum 01.01.2020 zuzustimmen und

1.

der Bayernwerk Netz GmbH die Durchfu ̈hrung des Vertrages unter Beru ̈cksichtigung der mit der

SWM vertraglich vereinbarten Regelungen aus dem Konzessionsvertrag bis zum 31.12.2019 zu

gestatten.

2.

Der Erste Bu ̈rgermeister wurde beauftragt, die schriftliche Zustimmung an die SWM bzw. RNM zu

erteilen und die Zusatzvereinbarung mit SWM und RNM zum Konzessionsvertrag zu unterzeichnen.

3.



Verkehrssicherheit und Lebensqualita ̈t.

Das Gesamtverkehrskonzept soll u.a. enthalten:

Die Gesamtdauer fu ̈r die Erstellung eines solchen Verkehrskonzeptes wu ̈rde ca. 1,5 Jahre in
Anspruch nehmen. Zudem mu ̈ssten Kosten in Ho ̈he von ca. 150.000,-€ bis 200.000,-€ veranschlagt
werden.

Nach Auffassung der Verwaltung soll fu ̈r das Thema Verkehr eine zentrale Stelle eingerichtet
werden, die als Bindeglied zwischen den betreffenden Bereichen (Bauabteilung, Verkehrsabteilung)
im Rathaus zum gemeinsamen Thema „Verkehr“ fungiert und koordiniert. Dadurch soll
gewa ̈hrleistet werden, dass sich die unterschiedlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche an einem
gemeinsamen Zielt orientieren. Hier befindet man sich aktuell in der Entscheidungsfindung.

Des Weiteren haben der Landkreis Dachau, die Landeshauptstadt Mu ̈nchen sowie die Landkreise
Mu ̈nchen und Freising im April 2017 vereinbart, fu ̈r den Raum Mu ̈nchen Nord ein u ̈bergreifendes
Verkehrskonzept zu erarbeiten. In dem Prozess sollen ausgehend von einer umfassenden Analyse in
den Bereichen Mobilita ̈t, Siedlungsentwicklung und Freiraum unterschiedliche Zukunftsszenarien
entwickelt und mit den beteiligten 40 Kommunen ero ̈rtert werden. Das aus den unterschiedlichen
Szenarien abgeleitete Vorzugszenario wird Grundlage fu ̈r das integrierte Entwicklungskonzept, das
konkrete Zukunftsmaßnahmen und Projekte enthalten wird.

Hintergrund des Prozesses ist das starke Arbeitsplatz- und Bevo ̈lkerungswachstum und die
Zunahme des Verkehrs sowie die Notwendigkeit diese Herausforderungen im Raum Mu ̈nchen Nord
gemeinsam zu bearbeiten.

Der Planungsverband A ̈ußerer Wirtschaftsraum Mu ̈nchen (PV) bera ̈t die Beteiligten fachlich und
konzeptionell und fu ̈hrte ein VgV-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen durch. Inzwischen
hat ein interdisziplina ̈res Team aus Verkehrs- und Stadtplanern, Architekten,
Landschaftsarchitekten sowie Moderatoren die Arbeit aufgenommen. Der Abschluss des Projektes
ist fu ̈r Oktober 2019 vorgesehen.

Dieses Verkehrskonzept sollte erst einmal abgewartet werden. Zudem wa ̈re aus Sicht der
Verwaltung ein Workshop sinnvoll, der konkretisiert, welche Ziele und Vorstellungen der Stadtrat
von solch einem Verkehrskonzept hat.

BESCHLUSSBESCHLUSS

Verbesserung der Parksituation in bestimmten Bereichen (z.B. Anwohnerparken, Lizenzparken,

Kurzparkzonen, Parkverbot fu ̈r LKW)

•

Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs•

Ausbau des O ̈PNV und anderen innovativen Verkehrssysteme (z.B. Shuttlebusse nach bestimmten

Veranstaltungen, Sonderbuslinien fu ̈r a ̈ltere und behinderte Bu ̈rger), Fahrradverleihsysteme

•

Fo ̈rderung von E-Mobilita ̈t, Carsharing-Systemen•

Schulwegsicherheit•



Anmerkung der CSU: gerade jetzt waAnmerkung der CSU: gerade jetzt war̈e es wichtig, aktiv zu werden, da wir ja ure es wichtig, aktiv zu werden, da wir ja ub̈erregional unsereberregional unsere
Ergebnisse einbringen koErgebnisse einbringen kon̈nten. Darauf wurde der Beschluss geannten. Darauf wurde der Beschluss gean̈dert.ndert.

Der Stadtrat nahm den Sachvortrag zur Kenntnis und beschloss, die Ergebnisse des
Verkehrskonzeptes Mu ̈nchen Nord abzuwarten und in der Zwischenzeit sollen im Rahmen eines
Workshops die Priorita ̈ten aus dem Antrag heraus gearbeitet werden.

 

Top 8 - Lokschuppen - KostenschaTop 8 - Lokschuppen - Kostenscha ̈tzung eines Ersatzbaus, weiteres Vorgehentzung eines Ersatzbaus, weiteres Vorgehen

Der Stadtrat hat am 26.07.2018 hinsichtlich von Lagermo ̈glichkeiten fu ̈r den Fischereiverein
beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, eine Kostenscha ̈tzung fu ̈r die Sanierung des
kompletten Lokschuppens bzw. eine Alternative zur Entscheidung vorzulegen.

Aus der Kostenscha ̈tzung fu ̈r einen Alternativbau ergibt sich ein Kostenrahmen von ca. 270.000,- €
brutto (Anlage 1). Bei einem Alternativbau ist jedoch zu beru ̈cksichtigen, dass dieser nicht am
derzeitigen Standort des Lokschuppens errichtet werden kann, da dieser im Außenbereich liegt und
somit nur eine Sanierung des Bestands, jedoch kein Abriss und Neubau bzw. eine Erweiterung, in
Frage kommt. Es mu ̈sste daher ein anderes Grundstu ̈ck fu ̈r einen Neubau gefunden werden,
anbieten wu ̈rde sich hier der urspru ̈nglich fu ̈r das Vereinsheim vorgesehene Standort am
Garchinger See. Im Jahr 2011 wurden die Baukosten fu ̈r das Vereinsheim ohne Beru ̈cksichtigung von
Eigenleistungen auf ca. 250.000,- € gescha ̈tzt.

Als weitere Alternative fu ̈r die dauerhafte Unterbringung der Fischer ka ̈me ggf. ein Anbau an das
bestehende Stockschu ̈tzenheim in Frage. Die vorhandenen Ra ̈umlichkeiten der Stockschu ̈tzen
ko ̈nnten dann gemeinsam mit den Fischern genutzt werden. Von Vorteil wa ̈re hier auch die Na ̈he
zum Garchinger See.

Fu ̈r eine Sanierung des westlichen Geba ̈udeteils wurden im Haushalt 2018 bereits 50.000,- €
eingestellt, eine Kostenscha ̈tzung fu ̈r die Sanierung des Gesamtbestands liegt noch nicht vor, erste
Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass der o ̈stliche Anbau nicht ausreichend gegru ̈ndet ist
und daher die Kosten fu ̈r die Komplettsanierung vermutlich mindestens in Ho ̈he eines
Alternativbaus liegen wu ̈rden.

Aufgrund der absehbaren hohen Kosten fu ̈r eine Sanierung des Lokschuppens wird vorgeschlagen
in einem na ̈chsten Schritt zu pru ̈fen, inwiefern eine Unterbringung der Fischer im
Taubenzu ̈chterhaus umsetzbar ist.

Zu beru ̈cksichtigen ist, dass die Stadt die Ra ̈ume derzeit zur Unterbringung des Kubotas fu ̈r die
Business- Campus-Halle mit Ma ̈hwerk sowie Schiebeschild und Streuer fu ̈r den Winterdienst nutzt.
Dieser Kubota ist aufgrund seiner Gro ̈ße in keiner gewo ̈hnlichen Garage unterzubringen. Den
Witterungseinflu ̈ssen sollte das Fahrzeug jedoch nicht dauerhaft ausgesetzt sein, zudem besteht
dann die Gefahr des Diebstahls. Ein weiterer Ma ̈her fu ̈r die hu ̈gelige Umgebung der Sporthalle ist
ebenfalls hier untergebracht. Daneben wird hier das Salz fu ̈r den Winterdienst, Rasensamen,
Du ̈ngemittel und Gartengera ̈te fu ̈r die sta ̈dtischen Gru ̈nfla ̈chen gelagert. Weiterhin wurde in einem
Raum eine Werkstatt fu ̈r den Hallenwart und die Springerhausmeister eingerichtet, hier finden u.a.
Schreiner- und Lackierarbeiten statt, so dass eine Sto ̈rung des Hallenbetriebes vermieden werden
kann. Auch diverse Ersatzteile fu ̈r die sta ̈dtischen Einrichtungen (Elektrotechnik,



Sanita ̈rgegensta ̈nde, Ersatzbereifung fu ̈r Gemeindefahrzeuge, etc.) werden hier gelagert.

Um zusa ̈tzliche Lagermo ̈glichkeiten fu ̈r die sta ̈dtischen Belange zu schaffen, ko ̈nnte auf dem
Grundstu ̈ck des Taubenhauses eine der Garagen sowie der Werkstattcontainer aufgestellt werden,
die der Stadt vom Fischereiverein zur Verfu ̈gung gestellt wurden. Allerdings liegt dieses Grundstu ̈ck
im Außenbereich, eine Aufstellung unterliegt damit der Genehmigungspflicht. Außerdem ko ̈nnte
der derzeit vom Theater fu ̈r Kinder genutzte Raum im Ro ̈merhof (ehemaliges Materiallager des
Malers Karl) als sta ̈dtische Lagerfla ̈che verwendet werden, wenn dem Theater fu ̈r Kinder nach
Abschluss der Sanierung des Bu ̈rgerhauses Zeiten in den neu geschaffenen Clubra ̈umen zur
Verfu ̈gung gestellt werden ko ̈nnen. Der Lagerraum in der Business-Campus- Sporthalle kann
hingegen nicht genutzt werden, da hier bereits Ersatzteile fu ̈r die Sporthalle und Sportgera ̈te
(Netze, Ba ̈lle, etc.) gelagert werden.

Um das weitere Vorgehen festlegen zu ko ̈nnen werden in na ̈chster Zeit Abstimmungsgespra ̈che mit
den derzeitigen Nutzern und den Fischern stattfinden um abzukla ̈ren, ob und wie eine gemeinsame
Nutzung des Taubenhauses, zumindest voru ̈bergehend, mo ̈glich ist.

BESCHLUSSBESCHLUSS

Der Stadtrat beschloss die Verwaltung zu beauftragen Ersatzlagermo ̈glichkeiten fu ̈r die sta ̈dtischen
Belange und eine gemeinsame, ggf. voru ̈bergehende, Nutzung des Taubenhauses mit den Fischern
bzw. Alternativen zu pru ̈fen.

 

Top 9 - Bebauungsplan Nr. 168 "NaturerbeflaTop 9 - Bebauungsplan Nr. 168 "Naturerbefla ̈chen Mallertshofer Holz"; Beschluss zurchen Mallertshofer Holz"; Beschluss zur
Einstellung des Verfahrens und AufhebungsbeschlussEinstellung des Verfahrens und Aufhebungsbeschluss

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 beschlossen, den Aufstellungsbeschluss fu ̈r den
Bebauungsplan Nr. 168 „Naturerbefla ̈chen „Mallertshofer Holz““ zu fassen. Ziel des
Bebauungsplanes war, im Zusammenhang mit der U ̈bernahme von Fla ̈chen der Bundesrepublik
Deutschland (vertreten durch die BIMA), im Rahmen des nationalen Naturerbes und der
Bauleitplanung der Gemeinde Maisach, die Koha ̈renzfla ̈chen sowie die Naturerbefla ̈chen
baurechtlich zu sichern.

In der Stadtratssitzung am 26.07.2012 wurde der Bebauungsplanentwurf gebilligt und fu ̈r die
Beteiligung der O ̈ffentlichkeit und Tra ̈ger o ̈ffentlicher Belange frei gegeben. Im Rahmen der
Beho ̈rdenbeteiligung wurde von einer Reihe von Beho ̈rden gefordert, ein Pflege- und
Entwicklungskonzept fu ̈r die Naturerbefla ̈chen aufzustellen. Dieser Pflege- und Entwicklungsplan
ist mittlerweile aufgestellt und auch vom Stadtrat genehmigt worden.

Im Laufe der weiterfu ̈hrenden Gespra ̈che mit den Naturschutzbeho ̈rden hat sich abgezeichnet,
dass fu ̈r die Sicherung der Naturerbefla ̈chen das erstellte Pflege- und Entwicklungskonzept
ausreichend und kein eigener Bebauungsplan erforderlich ist.

Die Verwaltung hat Kontakt aufgenommen mit Frau Dr. Reiter vom Bundesamt fu ̈r Naturschutz
sowie Frau Ko ̈chling vom Bundesministerium fu ̈r Umwelt.



Aus Sicht von Frau Dr. Reiter und Frau Ko ̈chling ist die Aufstellung eines Bebauungsplans fu ̈r die
Naturerbefla ̈chen nicht erforderlich. Selbst fu ̈r den Teil der CEF Maßnahmen (continuous ecological
functionality-measures (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen)) sehen beide aus
naturschutzfachlicher Sicht keine Notwendigkeit fu ̈r die Aufstellung eines Bebauungsplans. Diese
erga ̈be sich nur aufgrund des Bebauungsplanverfahrens Maisach, nicht aber wegen des
Naturerbes.

Wie mit Herrn Rechtsanwalt Reitberger abgekla ̈rt, kann damit festgehalten werden, dass weder aus
rechtlicher noch aus naturschutzfachlicher Sicht die Notwendigkeit zur Aufstellung eines
Bebauungsplans besteht. Aus naturschutzfachlicher Sicht genu ̈gen zur Sicherung der
Naturerbefla ̈chen eine naturschutzfachliche Planung, etwa durch einen (eigensta ̈ndigen oder
integrierten) Landschaftsplan und eines Pflege- und Entwicklungsplans.

Die Verwaltung schla ̈gt daher vor, das Bebauungsplanverfahren fu ̈r den Bebauungsplan Nr. 168
„Naturerbefla ̈chen“ einzustellen und einen Aufhebungsbeschluss zu fassen.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 13.09.2018 einstimmig
beschlossen, dem Stadtrat zu empfehlen, das Bebauungsplanverfahren fu ̈r den Bebauungsplan Nr.
168 „Naturerbefla ̈chen“ einzustellen und einen Aufhebungsbeschluss zu fassen.

BESCHLUSSBESCHLUSS

Der Stadtrat beschloss, das Bebauungsplanverfahren fu ̈r den Bebauungsplan Nr. 168
„Naturerbefla ̈chen“ einzustellen und einen Aufhebungsbeschluss zu fassen.

 

Top 10 - FlaTop 10 - Fla ̈chennutzungsplan-Neuaufstellungsverfahren, Aufhebung deschennutzungsplan-Neuaufstellungsverfahren, Aufhebung des
Feststellungsbeschlusses und Freigabe fuFeststellungsbeschlusses und Freigabe fu ̈r das Verfahren gem. § 4 a Abs. 3 BauGBr das Verfahren gem. § 4 a Abs. 3 BauGB

Aufgrund des Umfangs verweise ich auf folgenden .

BESCHLUSSBESCHLUSS

Der Stadtrat beschloss, den Feststellungsbeschluss vom 19.10.2017 aufzuheben und fu ̈r die im
Sachvortrag aufgefu ̈hrten Teilbereiche eine Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB durchzufu ̈hren.

 

Top 11 - Straßenbenennungen in der KommunikationszoneTop 11 - Straßenbenennungen in der Kommunikationszone

In der BPU-Sitzung am 05.07.2018 wurde der letzte Vorschlag zur Straßenbenennung in der
Kommunikationszone in die Fraktionen verwiesen. Im Nachgang hat die Verwaltung die Vorschla ̈ge
in verschiedene Priorita ̈ten eingeteilt (siehe Anlage 2). Nach dem Themengebiet in Priorita ̈t 1
sollten die Straßen in der Kommunikationszone aus Verwaltungssicht benannt werden. Die
Verwaltung begru ̈ndet die Einteilung der Priorita ̈ten wie folgt:

Link

https://www.sitzungsdienst-garching.de/bi2/___tmp/tmp/45081036300498346/300498346/00078941/41.pdf


Priorita ̈t 1: Planeten/Astronomie

Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich hierbei um den geeignetsten Vorschlag. Der
Grundgedanke der Kommunikationszone ist die Verbindung des Stadtgebiets mit dem
Forschungscampus. Durch die Na ̈he der ESO Supernova wu ̈rde diesem Gedanken bei der
Benennung der Straßen nach Planeten Rechnung getragen werden.

Priorita ̈t 2: WissenschaftlerInnen

An Platz 2 wurden die WissenschaftlerInnen gesetzt, da auch hier der Grundgedanke der
Kommunikationszone aufgenommen werden ko ̈nnte. Aus Sicht der Verwaltung sollte die
Benennung trotzdem nicht nach diesem Themengebiet erfolgen. Zum einen wurden bereits in der
Atomsiedlung Straßen nach Wissenschaftlern benannt (bspw. Einsteinstraße, Lise-Meitner-Weg),
zum anderen sollten diese eher im Forschungszentrum selbst bei zuku ̈nftigen Benennungen
beru ̈cksichtigt werden.

Priorita ̈t 3 und 4: Perso ̈nlichkeiten und Vogelarten

Diese beiden Themengebiete sind aus Sicht der Verwaltung nicht geeignet fu ̈r die Benennung der
Straßen in der Kommunikationszone. Hier wird der Grundgedanke nicht aufgenommen. Auch die
Auswahl der einzelnen Namen stellt sich a ̈ußerst schwierig dar, da jeder eine andere
Perso ̈nlichkeit/Vogelart pra ̈feriert.

Keine Priorita ̈t: Perso ̈nlichkeiten mit Ortsbezug, Flurnamen/O ̈rtlichkeiten und alte Vorschla ̈ge

Hier sieht die Verwaltung keine Priorita ̈t zur Benennung von Straßen im Ortsgebiet nach diesen
Themengebieten. Perso ̈nlichkeiten mit Ortsbezug wurden bisher nur in Form von Altbu ̈rgermeistern
und Pfarrern beru ̈cksichtigt. Zudem gibt es andere Mo ̈glichkeiten diese Personen zu wu ̈rdigen
(bspw. Baumtafeln). Die Flurnamen sind aus Sicht der Verwaltung auch nicht geeignet, da diese
zum Teil keinen Bezug zur O ̈rtlichkeit haben (z.B. Ro ̈mervilla). Teilweise wurden auch bereits
Straßen nach diesem Themengebiet benannt (bspw. Untere Straßa ̈cker, Riemerfeld). Auch reicht
die Zahl der in Frage kommenden Flurnamen/O ̈rtlichkeiten nicht aus um eine einheitliche
Benennung der gesamten Kommunikationszone (6 Straßen) vorzunehmen. Die alten Vorschla ̈ge
haben aus Verwaltungssicht auch keine Priorita ̈t, da diese bereits bei anderen
Straßenbenennungen nicht beru ̈cksichtigt wurden.

In dieser Vorlage geht es der Verwaltung um die Festlegung des Themengebiets fu ̈r die
Straßenbenennung. Die Benennung der einzelnen Straßen soll dann in einer spa ̈teren Sitzung
beschlossen werden.

BESCHLUSSBESCHLUSS

Hier gab es sehr kontroverse Diskussionen, deshalb wurde zuerst der Antrag der Gru ̈nen
abgestimmt:

Der Stadtrat möge beschließen, die Straßen in der Kommunikationszone gema ̈ß des Antrags der1.



Es wurde mehrheitlich einer Benennung mit Planeten / Astronomie zugestimmt.

 

Top 12 - Neubau Feuerwache; Bekanntgabe Wettbewerbsergebnis und FreigabeTop 12 - Neubau Feuerwache; Bekanntgabe Wettbewerbsergebnis und Freigabe
Zusammensetzung Gremium VerhandlungsgespraZusammensetzung Gremium Verhandlungsgespra ̈cheche

Aufgrund des Umfangs verweise ich auf folgenden 

BESCHLUSSBESCHLUSS

Der Stadtrat gibt die vorgestellte Auslobung fu ̈r das weitere Verfahren frei. Die Bekanntmachung
zum Wettbewerb kann eingestellt werden. Der Stadtrat nimmt dies zur Kenntnis und es geht in das
weitere Verfahren.

 

Top 13 - Benennung einer Liegenschaft der Bundeswehr in HochbruTop 13 - Benennung einer Liegenschaft der Bundeswehr in Hochbru ̈ck in "Feldwebel-ck in "Feldwebel-
Christoph-Probst-Kaserne"Christoph-Probst-Kaserne"

Am 26. Juli 2018 erhielt die Stadt Garching eine Anfrage des Kasernenkommandanten der
milita ̈rischen Liegenschaft Hochbru ̈ck in der Ingolsta ̈dterstr. 102, mit der Bitte um Zustimmung,
diese Liegenschaft in der Tradition der Bundeswehr mit einem Namen zu versehen. Der Vorschlag
lautet „Feldwebel Christoph Probst Kaserne“.

In dieser Liegenschaft sind als milita ̈rische Dienststellen das Zentrale Institut des Sanita ̈tsdienstes
der Bundeswehr Mu ̈nchen und eine Außenstelle des Bundeswehrkrankenhauses Ulm
untergebracht.

Die Beweggru ̈nde fu ̈r diesen Wunsch wurden wie folgt begru ̈ndet:

Die Bundeswehr ist nach ihrem Traditionsversta ̈ndnis grundsa ̈tzlich bemu ̈ht, den (milita ̈rischen)
Widerstand zu wu ̈rdigen. Christoph Probst war ein Mitglied der weißen Rose.

Zu Christoph Probst besteht hierbei ein besonderer Bezug, da er wa ̈hrend des zweiten Weltkrieges
als Sanita ̈tsfeldwebel einer Studentenkompanie in Innsbruck Angeho ̈riger des Sanita ̈tsdienstes
war. Aus seiner schulischen und universita ̈ren Ausbildung in Mu ̈nchen sowie seines Wehrdienstes in
Oberschleißheim ergibt sich daru ̈ber hinaus eine gewisse lokale Verbundenheit.

Fraktion Bu ̈ndnis90/Die Gru ̈nen ausschließlich nach Frauen zu benennen. Wurde mehrheitlich

abgelehnt.

Alternativ: Der Stadtrat beschließt, der Priorita ̈tenliste der Verwaltung zur Benennung der Straßen

in der Kommunikationszone zuzustimmen. Die Anlagen sind Teil des Beschlusses. Die Benennung

der einzelnen Straßen wird gesondert beschlossen. Die Priorita ̈tenliste wird gema ̈ß des

Abstimmungsergebnisses angepasst.

2.

Link

https://www.sitzungsdienst-garching.de/bi2/___tmp/tmp/45081036300498363/300498363/00079055/55.pdf


Das Audimax der benachbarten Sanita ̈tsakademie der Bundeswehr ist bereits einem anderen
Mitglied der weißen Rose, Hans Scholl, gewidmet. Im Mu ̈nchner Norden entstu ̈nde somit durch die
Benennung der Liegenschaft in „Feldwebel Christoph Probst Kaserne“ ein geschichtlich inhaltlicher
Schwerpunkt des Gedenkens an den nationalsozialistischen Widerstand. Damit kann
Erinnerungskultur gestaltet und sinnstiftend gepflegt werden.

Nach den milita ̈rischen Vorschriften sind die na ̈chsten Hinterbliebenen und die kommunalen
Gremien um Zustimmung zu bitten, ehe der abgestimmte Antrag der Bundesministerin fu ̈r
Verteidigung auf dem Dienstweg vorgelegt wird.

Aus Sicht der Verwaltung ist die Zustimmung fu ̈r die Liegenschaft in Garching zu erteilen.

BESCHLUSSBESCHLUSS

Hier wurde vom Bu ̈rgermeister klargestellt, dass man noch abwarten mo ̈chte, wie sich die Familie
entscheidet und ob sie den milita ̈rischen Titel mit drin haben wollen.

Der Stadtrat erteilte seine Zustimmung, die milita ̈rische Liegenschaft in der Ingolsta ̈dter
Landstraße 102 nach Christoph Probst zu benennen.

 

Top 14 - Bekanntgabe von nicht-oTop 14 - Bekanntgabe von nicht-o ̈ffentlichen Beschluffentlichen Beschlu ̈ssen, bei denen die Grussen, bei denen die Gru ̈nde funde fu ̈r dier die
Geheimhaltung weggefallen sindGeheimhaltung weggefallen sind

- keine -

 

Top 15 - Mitteilungen aus der VerwaltungTop 15 - Mitteilungen aus der Verwaltung

Verwaltung gibt einen U ̈berblick u ̈ber den geplanten Breitbandausbau. Baubeginn wird 2019 sein.

 

Top 16 - Sonstiges, AntraTop 16 - Sonstiges, Antra ̈ge und Anfragenge und Anfragen

 

Frage der CSU – Ascherl: Cafeteria im Gymnasium wa ̈re laut Stadtrat Kick sehr gut geeignet fu ̈r die

eine oder andere Vereinsnutzung, Bitte an Bu ̈rgermeister dies mal zu eruieren.

•

Frage der Gru ̈nen: Beleuchtung Maibaum geht nicht, zudem sind immer noch viele Fahrra ̈der wild

abgestellt.

•

Frage CSU – Furchtsam: nachdem Kegelbahn wieder kurz vor dem Start ist, ko ̈nnte man die

Brandschutztu ̈re wieder einbauen, damit der Nebenraum besser genutzt werden kann.

•



 

 


